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BESCHLUSSVORLAGE 
 
 
Vorlage Nr.: 2-BV/0078/2025 
Status:  öffentlich 
Geschäftsbereich: Bauverwaltung 
Datum: 12.11.2025 
 

Bebauungsplan Nr. 196 „Erweiterung Angerlweg Süd/Ost“; Würdigung der 
Stellungnahmen und Satzungsbeschluss 

 
Beratungsfolge: 
 
Datum Gremium 

 02.12.2025 Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 

 11.12.2025 Stadtrat 

 
I. SACHVORTRAG: 

Der Stadtrat der Stadt Garching b. München hat in seiner Sitzung am 26.10.2023 
beschlossen, den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 196 „Erweiterung 
Angerlweg Süd/Ost" zu fassen.  

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt am Angerlweg, im südöstlichen Flurgebiet 
Garchings, in der Nähe der Grundschule Ost und des Werner-Heisenberg-Gymnasiums. 

 

Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplans ist die Ausweisung von Wohnbauflächen zur 
Abrundung des bisherigen Siedlungsbereichs. 

Das vorgestellte Konzept für den Bebauungsplan Nr. 196 „Erweiterung Angerlweg Süd/Ost“ 
wurde in der Stadtratssitzung am 26.10.2023 gebilligt und für die Beteiligung der 
Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. §§ 3 Abs. 1 und 
4 Abs. 1 BauGB freigegeben. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange erfolgten vom 
26.02.2025 mit 31.03.2025. In dieser Zeit ist eine Reihe von Anregungen eingegangen. 

 

Zu den eingegangenen Anregungen der Bürger, Behörden und der Träger öffentlicher 
Belange nahm der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss in der Sitzung am 03.06.2025 
Stellung und beschloss, die notwendigen Änderungen in den Bebauungsplanentwurf 
einzuarbeiten und den überarbeiteten Entwurf für die Auslegung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 
Abs.2 BauGB freizugeben. Die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB erfolgte in der 
Zeit vom Mittwoch, den 06.08.2025 bis Freitag, den 12.09.2025. 

 

In dieser Zeit sind einige Anregungen eingegangen.  
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In Würdigung aller vorgebrachten Bedenken und Anregungen nimmt die Stadt Garching wie 
folgt Stellung:  

 

A) Stellungnahme von Bürgern 

Stellungnahmen von Bürgern sind nicht eingegangen.  

 

B) Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange: 

1. Regierung von Oberbayern, Höhere Landesplanungsbehörde, Schreiben vom 
26.08.2025 (Anlage 1) 

Sachvortrag: 

siehe Stellungnahme 

 

Rechtliche Würdigung und Beschlussvorschlag: 

Es wird von Seiten der Regierung von Oberbayern auf die Stellungnahme vom 21.02.2025 
verwiesen.An der Planung wird festgehalten, da landesplanerische Belange unberührt 
bleibenDie Stellungnahme wird als Zustimmung zur Planung gewertet. 

 

2. Landratsamt München, Sachgebiet Bauen, Schreiben vom 04.11.2025 (Anlage 2) 

Sachvortrag: 

siehe Stellungnahme 

 
Rechtliche Würdigung und Beschlussvorschlag: 

Zu 1: 

Dem Hinweis auf unklare oder fehlende Maße wird nachgegangen und die Planzeichnung 
dahingehend überprüft und ergänzt. 

 

Zu 2: 

Die Begründung wird unter Punkt 4.2 bezüglich der Darstellung der GRZ-Überschreitung 
genauer gefasst. 

 

Zu 3: 

Der Beispielswert für die Höhenkote kann geändert werden. 

 

Zu 4: 
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Der Anregung zur Umformulierung kann gefolgt werden. 

 

Zu 5: 

Der Anregung zur Präzisierung kann gefolgt werden und Längen- und Tiefenbegrenzungen 
festgesetzt werden: z. B. für Terrassen 3 m Tiefe, 5 m Länge; für Balkone 2 m Tiefe, 5 m 
Länge; für Vordächer/Außentreppen 1 m Tiefe, 1,5 m Breite. 

Für den Bereich der Baulinien sollen Ausnahmen nicht ausdrücklich eröffnet werden, 
sondern gemäß § 23 Abs. 2 Satz 2 BauNVO ein Vortreten von Gebäudeteilen nur in einem 
geringfügigen Ausmaß im Rahmen des Gesetzeswortlautes zugelassen werden. 

 

Zu 6: 

Der Hinweis ist berechtigt. Die zeitliche Regelung ist aus der Festsetzung zu streichen und in 
der Begründung zu erläutern. Sinn und Ziel ist es, keine Sammelstellen von Müll ohne 
soziale Kontrolle zu befördern. Außerdem ist eine wohnungsnahe Mülltonne 
alltagsfreundlicher. Mit der Aufstellung der jeweiligen Mülltonne an der Sammelstelle nur am 
Abholtag wird sichergestellt, dass der Unrat zeitlich begrenzt dort steht und eine ständige 
Kontrolle durch die Besitzer der Mülltonnen gewährleistet ist. 

 

Zu 7: 

Es ist gewollt, dass der Bebauungsplan den Stellplatzschlüssel festsetzt. Die Begründung 
wird ergänzt. 

 

Zu 8: 

Die Festsetzung von max. 1 Wohnung je Wohngebäude ist im Hinblick auf die festgesetzte 
Bauweise Doppelhaus/Hausgruppe eindeutig. Die Begründung kann diesen Punkt noch 
weiter ausführen, dass mit Wohngebäude eine Doppelhaushälfte bzw. eine Einheit im 
Dreispänner gemeint ist. 

 

Zu 9 und 10: 

Die Flächenbilanz ist anhand der Planzeichnung überprüft worden. Die Zahlen werden 
entsprechend korrigiert. 

 

Zu 11 und 12: 

Der Umweltbericht wird angepasst. 

 

Zu 13: 

Die Begründung wird korrigiert. 
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Die Planunterlagen Planzeichnung, Festsetzungen, Begründung und Umweltbericht sind 
entsprechend der Abwägung anzupassen. Die Anregungen sind allesamt als redaktionell zu 
werten, eine nochmalige Beteiligung ist nicht veranlasst. 

 

3. Landratsamt München, Fachbereich Naturschutz, Erholungsgebiete, Landwirtschaft 
und Forsten, Schreiben vom 09.10.2025 (Anlage 3) 

Sachvortrag: 

siehe Stellungnahme 

 

Rechtliche Würdigung und Beschlussvorschlag: 

Zur Eingriffskompensation/Festsetzungen: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Festsetzung A 10.1 kann beibehalten 
werden, da nach Bundesnaturschutzgesetz im Außenbereich ohnehin autochthones Saatgut 
vorgeschrieben ist. Die Ausgleichsmaßnahmen sind in Abstimmung mit der unteren 
Naturschutzbehörde im Übrigen bereits umgesetzt. 

 

Zum Artenschutz: 

Der Bebauungsplan enthält bereits Pflanzbindungen zum Erhalt. Mangels eines 
Einzelaufmaßes der Gehölze erfolgt eine flächenmäßige Festsetzung. 

 

Zu Hinweisen: 

Die Hinweise werden wie vorgeschlagen angepasst und ergänzt, da auch bereits die saP 
entsprechende Vermeidungsmaßnahmen bzgl. der Wechselkröte und Vogelschlag enthält. 
Auch bei < 6 qm großen Glasflächen kann die Vogelschlaggefahr bestehen, insbesondere, 
wenn sich Gehölze, Landschaft und Himmel spiegeln. Die Hinweise zum Gebäudeabbruch 
und Fledermäusen werden von der unteren Naturschutzbehörde schon im Hinblick auf den 
zukünftigen Abriss der noch zu errichtenden Gebäude empfohlen, da ein Bebauungsplan 
zeitlich unbegrenzt gilt. 

 

4. Wasserwirtschaftsamt München, Schreiben vom 03.09.2025 (Anlage 4) 

Sachvortrag: 

Siehe Stellungnahme 

 

Rechtliche Würdigung und Beschlussvorschlag: 

Der erste Absatz unter Nr. 4.6.3 zur NWFreiV/TrenGW in der Begründung wird unter den 
Hinweisen zur Planzeichnung noch aufgeführt. 
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Ebenso wird noch das DWA-A 138 zu DWA-A 138-1 korrigiert, da ersteres zurückgezogen 
worden ist. 

 

5. Telekom, Schreiben vom 05.09.2025 (Anlage 5) 

Sachvortrag: 

Siehe Stellungnahme 

 

Rechtliche Würdigung und Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis zu den im Planungsgebiet befindlichen Versorgungsanlagen wird zur Kenntnis 
genommen. Die Leitungen liegen teilweise innerhalb der zukünftigen privaten überbaubaren 
Grundstücksflächen, der Flächen mit Pflanzbindungen und des geplanten 
Mülltonnensammelstandortes. Es ist voraussichtlich unpraktikabel und nicht möglich, dem 
Vorschlag der Telekom zu folgen und die Leitungen in ihrer jetzigen Lage zu belassen. Die 
Leitungen sind zu verlegen, bevor die südlichen Wohngrundstücke bebaut werden können. 
Da diese Flächen im Eigentum der Stadt stehen, hat sie die Realisierung selbst in der Hand 
und kann die Spartenverlegung entsprechend regeln. 

 

6. Stadtwerke München, Schreiben vom 05.09.2025 (Anlage 6) 

Sachvortrag: 

Siehe Stellungnahme 

 

Rechtliche Würdigung und Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis zu den im Planungsgebiet befindlichen Versorgungsanlagen wird zur Kenntnis 
genommen. Es handelt sich um die Strom- und Gasleitung zur Grundschule, diese sind zu 
verlegen, bevor die südlichen Wohnbaugrundstücke bebaut werden können. Da diese 
Flächen im Eigentum der Stadt stehen, hat sie die Realisierung selbst in der Hand und kann 
die Spartenverlegung entsprechend regeln. 

 

 

Geantwortet, aber keine Bedenken oder Anregungen vorgebracht haben: 

- bayernets, Schreiben vom 06.08.2025 

- EXA Infrastructure, Schreiben vom 01.08.2025 

- Vodafone Koordinationsanfragen, Schreiben vom 08.09.2025 

- Vodafone Zentrale Planung, Schreiben vom 16.09.2025 

- Regionaler Planungsverband München, Schreiben vom 09.09.2025 

- Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Schreiben vom 26.08.2025 
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- Handwerkskammer für München und Oberbayern, Schreiben vom 21.08.2025 

- Bundesnetzagentur Richtfunk, Schreiben vom 15.08.2025 

- Landratsamt München – Sachgebiet Bauen, Fachstelle Grünordnung, Schreiben vom 
18.08.2025 

- Landratsamt München – Sachgebiet Immissionsschutz, Schreiben vom 14.08.2025 

 
II. BESCHLUSSVORSCHLAG: 
Die im Rahmen der Auslegung nach §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen 
Anregungen zum Bebauungsplan Nr. 196 „Erweiterung Angerlweg Süd/Ost“ werden 
entsprechend gewürdigt und der so geänderte Bebauungsplan wird als Satzung 
beschlossen. 

  
 
 
 
Anlage/n: 

1 - Stellungnahmen_gesamt_geschwärzt_BP 
 
 
 
[Dokumentende] 
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2.3 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der Abwä-
gung nicht überwunden werden können (z.B. Landschafts- und Wasserschutzgebietsverordnungen)

Einwendungen

Rechtsgrundlagen

Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen)

2.4 Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, ge-
gliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage

1. Westlich der Häusergruppe beinhaltet die Planung eine 3 m Vermaßung wo nicht zu
erkennen ist, auf was sich dieses Maß bezieht. Wir bitten daher um Überprüfung der
Notwendigkeit der Einzeichnung und ggf. Entfernung der Maße bzw. der deutlichen
Bezugnahme.

Bei dem südlichsten Haus empfehlen wir zur Klarstellung auch die Vermaßung von
der Baulinie zur westlichen Baugrenze („Innenmaß“).

2. Zu Ziff. A 3.1.1: Die Festsetzungen in Ziffer A 3.1.1 stimmen nicht mit der Begrün-
dung (Seite 8, Punkt 4.2) überein. In der Begründung gilt die max. Grundflächenzahl
von 0,65 für den ganzen Bereich der Hausgruppe; in der Festsetzung A 3.1.1 nur für
das Mittelhaus der Hausgruppe.

Wir bitten daher darum die Begründung an die Festsetzung anzupassen.

Zum besseren Verständnis empfehlen wir zudem in der Begründung und der Festset-
zung dieselben Werte zu verwenden (Prozente oder Dezimalzahlen).

3. Ziff. A 3.2: Wir empfehlen als beispielhafte Höhenkote eine Höhenkote anzugeben,
welche auch im Plan Anwendung findet, z.B. 480,14 m ü. NHN.

4. Zu Ziff. A 3.5: Wir empfehlen die Festsetzung zur Klarstellung wie folgt umzuformu-
lieren.
„Die Oberkante Erdgeschoss-Rohfußboden muss mind. 0,3 m über dem festgesetzten
Höhenbezugspunkt liegen.“

5. Ziff. A 4.4: Die Überschreitungsregelung der Baugrenzen für Terrassen mit einer
Tiefe von 3 m und einer Fläche von 15 m² ist zu unbestimmt. Für die Überschreitung
der Baugrenzen ist ein Metermaß (und kein Flächenmaß), also Länge, Breite, Höhe
anzugeben (vgl. Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger/Blechschmidt, 158. EL Feb-
ruar 2025, BauNVO § 23 Rn. 46). Die Überschreitung ist somit in ihren tatsächlichen
Ausmaßen klar zu definieren. Für Außentreppen, Vordächer und Terrassenüberdach-
ungen fehlen diese Angaben.

Falls Hauseingänge zukünftig straßenseitig platziert sind, sollte die Stadt bedenken,
dass evtl. auch dafür Festsetzungen zur Überschreitung der Baulinien durch Vordä-
cher notwendig sein könnten, da die Festsetzung A 4.4 nur Überschreitungen der
Baugrenzen erlaubt. Wir bitten um Überprüfung.

6. Ziff. A 5.1: Laut Festsetzung dient die Mülltonnensammelstelle nur für den Abholtag
selbst. In der Begründung ist eine solche zeitliche Begrenzung bzw. ein Standort für
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die Tage außer dem Abholtag bei den Häusern nicht ersichtlich. Nach unserer Ein-
schätzung gibt es zudem für die Regelung „Abholtag“ keine Rechtsgrundlage im Bau-
planungsrecht. Wir bitten daher um nochmalige Überprüfung.

7. Zu Ziff. A 8: Gemäß der Festsetzung entspricht die Regelung zu den Kfz- und Fahr-
radstellplätzen der aktuellen städtischen Stellplatzsatzung. Wir bitten die Stadt um
Überprüfung, ob die Festsetzung überhaupt notwendig ist, und die Verweisung auf die
Anwendbarkeit der aktuell gültigen Satzung nicht ausreichen würde.

Zudem ist in der Begründung (Punkt 4.4, S. 10) klarzustellen, dass die gültige Stell-
platzsatzung anzuwenden ist.

8. Begründung Punkt 4.1 (S. 8): Zum besseren Verständnis empfehlen wir die Begrün-
dung um einen Passus zu ergänzen, der deutlich macht, dass die Begrenzung auf
eine Wohneinheit jeweils für eine Haushälfte gilt.

9. Begründung Punkt 4.11 (S. 14): Die Flächenbilanz wurde aufgrund Nr. 17 unserer
Stellungnahme vom 14.05.2025 überarbeitet. Dabei wurden einige Zahlen fehlerhaft
geändert. Wir bitten um Korrektur der Werte.

- Die Baugrundstücksfläche beträgt unter Nichtberücksichtigung der öffentlichen Ver-
kehrsflächen und privaten Grünflächen weiterhin 2.377 m2 und nicht 2.381 m2.

- Die zulässige Grundfläche beträgt wie ursprünglich berechnet 951 m2.

10. Im Umweltbericht bitten um Berichtigung folgender Flächenangaben:

- Auf S. 5, Punkt 2.1 steht entgegen der Abwägung der Stadt, immer noch eine Flä-
che von 3.590 m2 anstatt 3.593 m2.

- In der Tabelle auf S. 5, Punkt 2.1 muss die Fläche für das Allgemeine Wohngebiet
auf 2.377 m2 angepasst werden.

- Auf S. 3, Punkt 1 2. Absatz: Allgemeines Wohngebiet 2.377 m2 und die Fläche für
die private Grünfläche 362 m2.

11. Umweltbericht Punkt 2.1 Absatz 1 (S. 4): Wir bitten um Überprüfung und Änderung
der Angaben (zwei Doppelhäuser u. zwei Dreispänner), da im Bebauungsplan drei
Doppelhäuser und ein Dreispänner festgesetzt sind.

12. Tabelle bei den Textlichen Erläuterungen (Teil 2) (Karte zu Ausgleichsflächen, An-
lage Umweltbericht): Die Aufteilung der Anteile der Ausgleichsflächen privat und städ-
tisch sind vertauscht. Der private Anteil beträgt 128 m2 und der städtische Anteil 23
m2.

13. In der Begründung bei Punkt 4.1 (S. 8) ist im letzten Satz vermutlich „sicherge-
stellt“ anstatt „dargestellt“ gemeint.

2.5 Zum Naturschutz wird auf die beiliegende Stellungnahme des FB 4.4.3 v. 09.10.2025 verwie-
sen. Die Stellungnahme ist Bestandteil dieser Stellungnahme. Aus Sicht der Grünordnung
und des Immissionsschutzes sind keine Äußerungen veranlasst.
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Technische/r Sachbearbeiter/in

Anlagen:

1 Stellungnahme des Fachbereich 4.4.3 – Naturschutz vom 09.10.2025
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2.3 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des
Sachstandes

2.4 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der Abwä-
gung nicht überwunden werden können (z.B. Landschafts- und Wasserschutzgebietsverordnungen)

Einwendungen

Rechtsgrundlagen

Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen)

2.5 Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, ge-
gliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage

Eingriffskompensation
Der Ausgleichsbedarf für den Bebauungsplan beträgt ca. 906 WP. Der Ausgleich soll
über das Ökokonto der Stadt Garching erfolgen. Mit den eingereichten Unterlagen be-
steht aus Sicht des Naturschutzes Einverständnis. Für die Anlage der Ausgleichsflä-
chen ist standortgerechtes, gebietsheimisches Pflanzgut entsprechend dem jeweiligen
Ursprungsgebiet und dem Vorkommensgebiet zu verwenden (§ 40 BNatSchG).

Spätestens zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses muss die dauerhafte Funktion der
Ausgleichsfläche gesichert sein. Dies geschieht durch Eintragung von Unterlassungs-
und Handlungspflichten des Grundstückseigentümers in das Grundbuch. Die Eintra-
gung zugunsten des Freistaates Bayern, vertreten durch die betroffene untere Natur-
schutzbehörde, und der Gemeinde ist zweckmäßig. Die Gemeinde hat dazu die untere
Naturschutzbehörde rechtzeitig zu informieren. Entbehrlich ist eine dingliche Sicherung
nur bei Grundstücken im Eigentum der Gemeinde wegen deren Verpflichtung nach Art.
1 BayNatSchG, ihre Grundstücke im Sinn der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes
und der Landschaftspflege zu bewirtschaften.

Die Meldung der Ausgleichsflächen an das Ökoflächenkataster des LfU für die Bauleit-
planung obliegt der Gemeindeverwaltung (Art. 9 BayNatSchG). Es wird darauf hinge-
wiesen, dass die unverzügliche Meldung der Ausgleichsflächen nach Inkrafttreten des
Bebauungsplans einen umfassenden Überblick über die Ausgleichsflächen im Gemein-
degebiet gewährt sowie die Überwachung der Maßnahmen nach §4c BauGB verein-
facht.

Die Ausgleichsflächen sind auf Dauer zu sichern und zu erhalten.

Artenschutz
Als Maßnahme des Artenschutzes ist eine Minimierung der Eingriffe in Gehölze vorge-
sehen (Entwurf UB, S. 25, Stand: 05.06.2025). Der zu erhaltende Gehölz- und
Baumbestand ist bitte im Bebauungsplan einzuzeichnen und als zu erhalten fest-
zusetzen.

Festsetzungen
Folgender Punkt ist bitte in die Festsetzungen mit aufzunehmen:
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Zu 10.1: Für die Anlage der Ausgleichsflächen ist standortgerechtes, gebietsheimi-
sches Pflanzgut entsprechend dem jeweiligen Ursprungsgebiet und dem Vorkommens-
gebiet zu verwenden (§ 40 BNatSchG).

Hinweise
Wir empfehlen, Folgendes in die Hinweise aufzunehmen/umzuformulieren. Bei Rückfragen
können Sie gern Frau Schöne (schoeneso@lra-m.bayern.de) kontaktieren.

8 Artenschutz
Gehölzrodungen und -fällungen in der Brut- und Vegetationszeit vom 01. März bis 30.
September sind zu vermeiden. Der allgemeine Artenschutz ist hierbei zu beachten.
Während der Brutzeit ist durch einen qualifizierten Sachverständigen zu prüfen, ob
Gehölze als Lebensstätte geschützter Arten genutzt werden. Der besondere Arten-
schutz gemäß §44 BNatSchG ist stets zu beachten und eigenverantwortlich umzuset-
zen. Um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i.V.m. Abs. 5
BNatSchG zu vermeiden, sind zu beseitigende Gehölze ganzjährig im Vorfeld der Fäl-
lungsarbeiten hinsichtlich Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Spalten, Risse und Höh-
lungen) von einer qualifizierten Person zu überprüfen. Sollten entsprechende Quar-
tiere vorhanden sein, sind vor der Fällung in Abstimmung mit der unteren Naturschutz-
behörde geeignete Artenschutz-Maßnahmen umzusetzen. Gehölzschnittmaßnahmen
und Baumfällungen sind grundsätzlich außerhalb der Vogelbrutzeit durchzuführen,
also im Zeitraum zwischen 01.10. und 28.02. (§ 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG).

Fällungen und die Rodung von Gehölzen von Wurzelstöcken dürfen ferner zum
Schutz von evtl. unter der Erde überwinternden Haselmäusen nur im Oktober, also
außerhalb der Fortpflanzungs- und Überwinterungsperiode erfolgen (§ 44 Abs. 1
BNatSchG). Ist dies nicht möglich, so hat der Rückschnitt von Gehölzen im Winter,
außerhalb der Vogelbrutzeit (also nur zwischen 01.10. und 28.02.) zu erfolgen. Die
Gehölze dürfen nur ohne Verwendung von schwerem Gerät mit Hilfe einer Motorsäge
auf 0,5 Meter zurückgeschnitten werden. Im Vorfeld ist der Bereich auf bodennahe
Nester zu überprüfen. ohne Befahren der Flächen, mit Motorsäge oder Erntegerät von
bestehenden Wegen aus vorgenommen werden. Das Schnittgut ist zu entfernen, um
zu verhindern, dass Vögel in dem geschnittenen Geäst nisten. Die Rodung von Wur-
zelstöcken darf erst ab April erfolgen, wenn die Haselmäuse aus dem Winterschlaf er-
wacht sind. Diese Maßnahmen schützen auch evtl. im Wurzelbereich überwinternde
Springfrösche, die sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in Winterstarre befinden.

Des Weiteren sollte auch bei etwaigen Gebäudeabbrüchen und ggf. Sanierungen eine
artenschutzrechtliche Untersuchung durch eine fachlich geeignete Person bzgl. Fle-
dermausvorkommen und gebäudebrütende Vogelarten durchgeführt werden. Hierbei
sollten alle geeigneten Strukturen, z. B. Dachböden, Fensterläden und etwaige poten-
tielle Spalten- und Höhlenquartiere untersucht werden. Bei Vorkommen von geschütz-
ten Arten oder entsprechender Quartiere sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um
Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden. Diese können gerne
mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt werden.

Wechselkröten können temporäre Kleinstgewässer auf Baustellen (z.B. Pfützen) als
Laichplatz nutzen. Um ein Eintreten der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG
für die streng geschützte Wechselkröte zu vermeiden, ist eine Entstehung solcher Struk-
turen während der Laichzeit (ca. Mitte März bis Ende Mai) auf abgetragenen Baustellen-
flächen zu verhindern. Sollte sich in kurzeitig mit Wasser bespannten Flächen Laich der
Wechselkröte finden, sind zur Vermeidung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1
BNatSchG, insbesondere der Nr. 1 (ebd.) keine Eingriffe in das betroffene Gewässer ge-
stattet. Die Umsetzung dieser Vermeidungsmaßnahme sowie der Besatz von eventuell
entstandenen Kleinstgewässern ist von einer ÖBB regelmäßig während der gesamten
Laich- und Aufwuchszeit der Kaulquappen (ca. 10 Wochen nach Eiablage) zu
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überprüfen.Im Falle von drohender Austrocknung sind die Kleinstgewässer wiederzube-
füllen. Maßnahmen sollten im konkreten Fall mit der unteren Naturschutzbehörde am
Landratsamt München abgesprochen werden. (§ 44 Abs. 1 BNatSchG)

Zur Minimierung des Kollisionsrisikos ist entsprechend dem Vermeidungsgebot im Be-
reich von Verglasungen oder großflächigen Glaselementen, Fensterbändern etc. dem
Vogelschutz Rechnung zu tragen. Durch reflexionsarme und mit geeigneten Mustern
bedruckte Verglasungen ist die Spiegelung und Transparenz an Gefahrenstellen zu
vermeiden. Die Maßnahmen haben zum Zeitpunkt der Ausführung dem aktuellen wis-
senschaftlichen Stand zu entsprechen (s. u.a. http://www.vogelschutzwar-
ten.de/glasanflug.htm).

Anlagen
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